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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Dr. Christian Magerl, Thomas Gehring, 
Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Markus 
Ganserer, Thomas Mütze, Dr. Martin Runge, Rosi 
Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verbesserungen des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im Rah-
men der demnächst anstehenden Bewertung der Aus-
wirkungen des 2007 novellierten Gesetzes zum Schutz 
gegen Fluglärm (FluLärmG) durch die Bundesregie-
rung für einen besseren Schutz der Bevölkerung vor 
Fluglärm einzusetzen und die hierfür notwendigen fol-
genden Ziele durchzusetzen: 

a) Kein regulärer Flugbetrieb zwischen 22 und 6 Uhr; 

b) Gleichstellung von militärischen und zivilen Flug-
häfen sowie von Bestands- und Ausbauflugplät-
zen hinsichtlich der Schutzzonengrenzwerte; 

c) Absenkung der Schutzzonengrenzwerte auf 
50 dB(A) LAeq, Tag (Äquivalenter Dauerschallpe-
gel) für die Tagschutzzone (TSZ) 1 sowie 
45 dB(A) LAeq, Tag für die TSZ 2 und hilfsweise 
auf 40 dB(A) LAeq Nacht; 

d) Die Einführung eines wirkungsbezogenen Maxi-
malpegel-Kriteriums von weniger als einer zusätz-
lichen Aufwachreaktion; 

e) Einführung und Deckelung des Fluglärmkontin-
gents (maßgeblich: Durchschnittstag 2016) und 
Absenkung dieser Menge alle fünf Jahre um 
20 Prozent. 

Begründung: 

Das FluLärmG krankt auch nach seiner Novellierung 
im Jahr 2007 u. a. daran, dass 

a) das Gesetz ausschließlich auf passiven Lärm-
schutz abzielt und aktiven Lärmschutz vernach-
lässigt und 

b) dass es keinerlei Möglichkeiten bietet, den Flug-
lärm zu begrenzen, sondern lediglich Zustandsbe-
schreibungen vorsieht, die an sich natürlich noch 
keine Verbesserungen bringen. 

Federführend für den Fluglärmbericht ist das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit, als dessen nachgeordnete wissenschaft-
liche Behörde das Umweltbundesamt (UBA) eine vor-
bereitende Studie veröffentlicht hat, in der neben der 
rechtlichen Problematik u. a. auch die neusten Er-
kenntnisse der Lärmwirkungsforschung und die aktu-
ellen technischen Entwicklungen umfassend darge-
stellt sind. 

Unbestritten ist, dass Fluglärm gravierende gesund-
heitliche Auswirkungen für die betroffenen Menschen 
hat. Die im Antrag genannten neuen Grenzwerte für 
die einzelnen Dauerschallpegel für die TSZ 1 und 2 
sowie für die Nacht-Schutzzone entsprechen den Em-
pfehlungen der Night Noise Guidelines der WHO, die 
das UBA „uneingeschränkt“ teilt. 

Für die unterschiedliche Behandlung von einerseits zi-
vilen und militärischen Flughäfen sowie andererseits 
bestehender und neuer bzw. signifikant erweiterter 
Flughäfen gibt es keinerlei wissenschaftlich haltbare 
Begründung. 

Die Einführung eines wirkungsbezogenen Maximal-
pegel-Kriteriums in die Berechnung des Dauerschall-
pegels folgt dem aktuellen Erkenntnisstand der Lärm-
wirkungsforschung. 

Um die Lärmbelastung wirksam eindämmen zu kön-
nen, ist die Einführung und schrittweise Reduzierung 
eines Lärmkontingents notwendig. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Dr. Christian Magerl u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/21007 

Verbesserungen des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Markus Ganserer 
Mitberichterstatter: Dr. Otmar Bernhard 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie fe-
derführend zugewiesen. Der Ausschuss für Umwelt und Ver-
braucherschutz hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 81. Sit-
zung am 12. April 2018 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz hat den 
Antrag in seiner 85. Sitzung am 17. Mai 2018 mitberaten und 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Dr. Christian Magerl, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mis-
tol, Gisela Sengl, Markus Ganserer, Thomas Mütze, Dr. Martin 
Runge, Rosi Steinberger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/21007, 17/22269 

Verbesserungen des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegen-

heit, Bundesratsdrucksache 155/18 betreffend den Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kol-

lektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, bera-

ten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiari-

tätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken 

Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Einschlägig sind hier die Drucksa-

che 17/22325 sowie die Beschlussempfehlung auf der Drucksache 17/22363. Die Be-

ratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die Beschlussemp-

fehlung und das Abstimmverhalten der Fraktionen hierzu ist in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Listennummer 4, das ist der Antrag der 

Abgeordneten Claudia Stamm betreffend "Vielfalt akzeptieren! Queer-Beauftragte*n 

für Bayern ernennen", der auf Wunsch von Frau Stamm in einer der nächsten Plenar-

sitzungen einzeln beraten werden soll.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Kollege Fel-

binger (fraktionslos). Gegenstimmen! – Keine. Enthaltungen? – Sehe ich auch nicht. – 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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